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Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines 'Bliiides���etzFs· .. OtrerStIJaiem an 
Universitäten 

BESCHLÜSSE 
zum UniStG-Entwurf 

gefaßt in der Hauptausschußsitzung vom 9.1.1996 

Der Hauptausschuß der Hochschülerschaft an der Hochschule für Gestaltung Linz 
schließt sich einstimmig der Stellungnahme der Vorsitzendenkonferenz der 
Hochschülerschaften an den Kunsthochschulen, Österreichs im Sinne der dort 
artikulierten Forderungen an. 

Er spricht sich darüberhinaus nochmals nachdrücklich für eine Eingliederung der 
bisherigen Studien nach Kunsthochschul-Studiengesetz in das neue Universitäts
Studiengesetz aus. 

Im neuen UniStG soll ' bereits jetzt die volle Gleichwertigkeit aller 
Kunsthochschulstudien mit Universitätsstudien ohne Einschränkungen hergestellt 
werden. 

Die bereits vielfach geäußerte Forderung nach einer Reform der Kunsthochschulen 
versteht sich sowohl studienrechtlich wie organisationsrechtlich. Die genannten 
Maßnahmen im Universitäts-Studiengesetz sind als Grundvoraussetzungen für eine 
solche Reform anzusehen. 

Für den Hauptausschuß: 
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